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 Veröffentlicht am 20.11.1996

Norm

EO §42 Abs1 Z5

EO §44 Abs2 Z1 A2

EO §44 Abs2 Z3 C

Rechtssatz

Die Beurteilung, ob eine Aufschiebung überhaupt und ob sie von einer Sicherheitsleistung abhängig gemacht werden

soll, kann nur nach Abwägung des Aufschiebungs- und des Fortsetzungsinteresses erfolgen.

Selbst bei einer zugunsten laufenden Unterhalts geführten Exekution braucht im Fall einer Aufschiebung nach § 42 Abs

1 Z 5 EO eine Sicherheitsleistung nicht auferlegt werden, wenn schon auf Grund der Aktenlage beurteilt werden kann,

daß ein wirksamer Titel nicht vorliegt.
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